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ANTRAG AUF AUSBAU EINER MESSEINRICHTUNG/ 
ABTRENNUNG DER HAUSANSCHLÜSSE
ANTWORT
Stadtwerke Gronau GmbH 
Netzvertrieb 
Laubstiege 19
48599 Gronau
netzvertrieb@stadtwerke-gronau.de 

1. Auftraggeber/ Eigentümer:
Herr Frau Firma

Vorname und Name  Kundennnummer

Straße und Hausnummer PLZ und Ort

2. Kontaktdaten:

Bitte rufen Sie mich zwecks Terminvereinbarung an. Sie erreichen mich unter:

Telefonnummer Festnetz  Telefonnummer Mobil

3. Betroffenes Versorgungsobjekt:

Straße und Hausnummer  PLZ und Ort

Verbrauchsstellennummer (falls bekannt)

Bitte kreuzen Sie den entsprechenden Zähler an und tragen die Zählernummer ein:

Strom-Zählernr. Erdgas-Zählernr. Wasser-Zählernr. Fernwärme-Zählernr.

Grund für den Ausbau der Messeinrichtung/ Abtrennung der Hausanschlüsse:

Abriss des Hauses Leerstand der Immobilie Zusammenlegung von Verbrauchsstellen

Umstellung der Heizung auf eine andere Energieart Sonstiges:

4. Bauanschluss:

Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Gronau GmbH den vorhandenen Anschluss als Bauanschluss
herzustellen. Die anfallenden Kosten werden nach Aufwand abgerechnet und vom Unterzeichner
übernommen.

Kein Bauanschluss gewünscht Ja, Bau-Strom-Anschluss Ja, Bau-Wasser-Anschluss

5. Auftragserteilung:

Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Gronau GmbH, die oder den oben genannten Zähler auszubauen. Der
Ausbau der oder des Zähler(s) erfolgt kostenlos. Mir ist bekannt, dass ein eventueller Wiedereinbau
kostenpflichtig erfolgt. Falls kein weiterer aktiver Wärme-, Strom-, Gas- oder Wasserzähler in der
Verbrauchsstelle vorhanden ist, wird nach Ausbau der Zähler, die Abtrennung des Wärme-, Strom-, Gas- bzw.
Wasserhausanschlusses erforderlich. Ein Wideranschluss an das Versorgungsnetz der Stadtwerke Gronau
GmbH kann nur nach erneuter Beauftragung kostenpflichtig erfolgen. Hierfür ist ein gesonderter Auftrag zu
erteilen.
Hiermit bestätige ich, dass bei Maßnahmen, die auch meinen aktuellen Energielieferanten betreffen, mit
dessen Einverständniserklärung vorliegt.

Ort / Datum                                 rechtsverbindliche Unterschrift des Auftraggebers
X


